
Steuerberater – ein anspruchsvoller Beruf mit vielversprechenden Perspektiven

Sie stellen sich die Frage, ob Steuerberater/in der richtige Beruf für Sie sein könnte. Diese Frage nüchtern zu beantworten, dabei wollen wir Ihnen helfen. ,,Richtig‘ ist ein Beruf, wenn Neigung und Fähigkeiten des Interessenten sich mit den Anforderungen des Berufs decken. Wir wollen Ihnen daher das Berufsbild des Steuerberaters verdeutlichen und die persönlichen Anforderungen aufzeigen, die Sie mitbringen müssen, wenn Sie die berufliche Tätigkeit im steuerberatenden Beruf nicht nur als „Job“, sondern als Beruf im eigentlichen Sinne, nämlich als ,,Berufung“, begreifen und ausfüllen wollen.

Steuerberater – ein freier Beruf

Was zeichnet den Beruf „Steuerberater“ aus? „Steuerberater“ ist ein Freier Beruf. Daraus folgt die Unabhängigkeit in der gesamten Berufsgestaltung‘ d. h. die freie Verfügung über die eigene Arbeitskraft und über die Einteilung der Arbeitszeit, aber auch das volle Berufsrisiko. Freiberufler erbringen wichtige Dienstleistungen für die Versorgung der Bevölkerung und der Wirtschaft mit Beratung, Hilfe, Betreuung und Vertretung. Insoweit begreifen sie sich als dem Gemeinwohl verpflichtet.

Steuerberater – ein anspruchsvoller und vielseitiger Beruf

Der Steuerberater ist der Interessenvertreter des Steuerbürgers. Er ist ein unabhängiges Organ der Steuerrechtspflege. Die Leistungspalette des Steuerberaters ist vielseitig:

1. Der Steuerberater steht den Steuerbürgern mit seinen Fachkenntnissen bei der Abgabe von Steuererklärungen zur Seite. Er achtet bei Beratungsgesprächen darauf, dass sämtliche Steuerersparnismöglichkeiten ausgeschöpft und nur die Steuern gezahlt werden, die der Steuerbürger nach dem Gesetz wirklich schuldet.

2. Für Personen, die verpflichtet sind, Bücher zu führen, führt er diese Bücher und Aufzeichnungen und stellt den Jahresabschluss auf. Auch die in diesem Zusammenhang zusätzlich anfallenden Arbeiten, z. B. der Erläuterungsbericht zum Jahresabschluss‘ die Abfassung des Anhangs oder Formulierungshilfen für den Lagebericht bei Kapitalgesellschaften, werden vom Steuerberater übernommen.
3. Nach der Prüfung von Steuerbescheiden kann sich die Notwendigkeit ergeben den Steuerbürger gegenüber Finanzämtern und Finanzgerichten, bis hin zum Bundesfinanzhof, zu vertreten. Ebenso wichtig ist die Unterstützung durch einen Steuerberater bei Außenprüfungen, Steuerstrafsachen oder Bußgeldverfahren.
4. Der Steuerberater hilft bei der vorausschauenden individuellen Steuergestaltung. Erst hierdurch ist es möglich, die wirtschaftlichen Entfaltungskräfte eines Unternehmens in unternehmerische Dynamik zu verwandeln. Eine solche Planung betrifft nicht nur Belange wie die Wahl der richtigen Unternehmensform, Personal- und Investitionsentscheidungen oder Fragen der Unternehmensnachfolge und - sicherung, sondern auch den Bereich der privaten Lebensführung wie Vermögensanlagestrategien oder letztwillige Verfügungen.

5. Zur steuerlichen Hilfeleistung kommt die Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen. Das bei der steuerlichen Beratung gewonnene, laufend aktualisierte Zahlenmaterial, der durch langjährige Partnerschaft entwickelte Blick für das betriebliche Geschehen und die notwendigen Fachkenntnisse sind die Pluspunkte, die der Steuerberater für eine besonders qualifizierte Unternehmensberatung mit sich bringt. Auf diese Unterstützung durch den Steuerberater wird z. B. bei Investitions- und Finanzierungsentscheidungen zurückgegriffen, ebenso beim sog. Controlling, der Unternehmenssteuerung unter Berücksichtigung der Kostenentwicklung und Ertragslage.

6. Als Treuhänder tätig wird der Steuerberater, wenn er zum Vermögensverwalter, Testamentsvollstrecker, Nachlasspfleger, Pfleger, Vormund, Konkursverwalter, Liquidator oder Nachlassverwalter bestellt ist.

7. Gerichte ziehen den Steuerberater als unabhängigen und neutralen Gutachter hinzu, wenn es um die Beurteilung komplizierter wirtschaftlicher Zusammenhänge geht. Die Einschaltung des Steuerberaters erfolgt durch Finanz- und Sozialgerichte ebenso wie durch Zivil-, Straf- und Verwaltungsgerichte und ebenfalls in lnsolvenzverfahren.

8. Im Rahmen freiwilliger Prüfungen, also insbesondere bei Abschlussprüfungen der Unternehmen, bei denen keine gesetzliche Prüfungspflicht besteht, prüft der Steuerberater die Ordnungsmäßigkeit der Buchführung, die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung sowie ggf. den Anhang und den Lagebericht. Daneben können Steuerberater die nach der Makler- und Bauträgerverordnung bei Immobilien- und Darlehensmaklern notwendigen Prüfungen, ebenso wie aktienrechtliche Gründungsprüfungen vornehmen.

9. Steuerberater bescheinigen auch die Beachtung steuerrechtlicher Vorschriften in Vermögensübersichten und Erfolgsrechnungen.
10. Hochschulen und wissenschaftliche Institute greifen im Interesse ihrer Studierenden auf die praktischen Beratungserfahrungen von Steuerberatern zurück, indem sie diesen Lehraufträge erteilen.

Steuerberater – ein Beruf mit gesetzlich garantiertem Niveau

Der Zugang zum Beruf des Steuerberaters ist angesichts seiner Bedeutung für das Gemeinwohl und seiner hohen qualitativen Anforderungen gem. §§ 35 ff. Steuerberatungsgesetz (StBerG) gesetzlich geregelt. Steuerberater kann nur werden, wer über eine bestimmte fachliche Vorbildung verfügt und eine Prüfung abgelegt hat.

1. Fachliche Vorbildungen

Der Beruf des Steuerberaters ist kein rein akademischer Beruf. Neben einem akademischen Weg ist auch der Zugang über den Abschluss einer kaufmännischen Ausbildung möglich. Aufgrund der hohen Anforderungen, die an den Beruf gestellt werden, wird künftig jedoch eine akademische Ausbildung für eine erfolgreiche Berufsausübung nahezu unverzichtbar sein. Daneben führen auch Wege über das Finanzamt und — für Berufsangehörige des Auslands — über die Hochschuldiplomanerkennungs-Richtlinie zur Erfüllung der fachlichen Voraussetzungen.

2.  Praktische berufliche Tätigkeit

Für die Zulassung zur Steuerberaterprüfung wurden durch das 7. Steuerberatungsänderungsgesetz vom 24. Juni 2000, weIches am 01. Juli 2000 in Kraft getreten ist, die praktischen Tätigkeitszeiten nach Abschluss des Studiums um ein Jahr verkürzt, d. h.

(
bei einer Regelstudienzeit von mind. acht Semestern von drei auf zwei Jahre,

(
bei einer Regelstudienzeit von weniger als acht Semestern von vier auf drei Jahre,

(
geprüfte Bilanzbuchhalter und Steuerfachwirte brauchen nach ihrer Abschlussprüfung statt bisher zehn Jahre in Zukunft nur noch sieben Jahre praktische Tätigkeit nachweisen. Als praktische Tätigkeit gilt ein Umfang von mind. 16 Wochenstunden auf dem Gebiet der Bundes- oder Landessteuern.

Zukünftig kommt es jetzt nicht mehr auf den Unterschied zwischen Fachhochschule und Hochschule, sondern nur noch auf die Regelstudienzeit an und nicht mehr auf die Art der Hochschule, so dass die verschiedensten Abschlussmöglichkeiten wie Universitätsdiplom Universitäts-Master, Bachelorstudiengänge an Universitäten oder Fachhochschulen, achtsemestrige Diplom-Studiengänge an Fachhochschulen und Master an Fachhochschulen in Frage kommen.

Die Tätigkeit muss nach Beendigung der theoretischen Ausbildung absolviert werden. Eine Tätigkeit vor oder während der Ausbildung reicht daher nicht.

Die geforderte praktische Tätigkeit muss sich in einem Umfang von mindestens 16 Wochenstunden auf das Gebiet der von den Bundes- oder Landesfinanzbehörden verwalteten Steuern erstrecken. Dabei ist unerheblich, ob diese Tätigkeit haupt- oder nebenberuflich ausgeübt wird.

Schließlich muss diese Tätigkeit auf dem Gebiet der von den Bundes- oder Landesfinanzbehörden verwalteten Steuern erfolgen. Die Bundesfinanzbehörden verwalten Zölle, bundesgesetzliche Verbrauchsteuern und Abgaben im Rahmen der EG.

Die Landesfinanzbehörden verwalten z. B. Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Umsatzsteuer, Vermögensteuer, Erbschaftsteuer, Kfz-Steuer, Grunderwerbsteuer und Gewerbesteuer. Früher reichte es aus, wenn die hauptberufliche Tätigkeit ,,auf dem Gebiet des Steuerwesens“ erfolgte. Dazu zählte auch eine Tätigkeit in Randgebieten des Steuerrechts‘ wie z. B. Betriebswirtschaft, Volkswirtschaft und Berufsrecht. Da diese Rechtsgebiete nicht zum Kernaufgabenbereich der steuerberatenden Tätigkeit gehören, grenzte der Gesetzgeber die hauptberufliche Tätigkeit ab dem 11. Januar 1991 auf das Gebiet der von den Bundes- und Landesfinanzbehörden verwalteten Steuern ein. Da nunmehr also die Berufsbezogenheit für die Prüfungszulassung entscheidend ist, sind über den Gesetzeswortlaut hinaus sämtliche Arbeitsleistungen eines Bewerbers, die als Hilfeleistung in Steuersachen zu verstehen, somit zu den Vorbehaltsaufgaben des Steuerberaters zu rechnen sind (§§ 1, 3, 33 StBerG), anrechenbar; durch die Leistung von nicht unter dem Erlaubnisvorbehalt stehenden vereinbaren Tätigkeiten (§ 57 Abs. 3) z. B. auf dem Gebiet der Betriebswirtschaft, können die Zulassungsvoraussetzungen jedoch nicht erfüllt werden (BFH, Urt. v. 25.10.1994, BStBI 1995 II, 5. 210).

Sind die Zugangsvoraussetzungen erfüllt, ist der Weg für die Zulassung zur Prüfung frei. Über das Antragsverfahren informiert ein Merkblatt, das von den jeweiligen Landesfinanzministerien herausgegeben wird (siehe Kapitel IX. Anschriften). Zu den Zulassungsvoraussetzungen siehe nachfolgende Abbildung:

Zulassung zur Steuerberaterprüfung

	Praktische Tätigkeitszeiten:

· Abschluss eines wirtschaftswissenschaftlichen oder rechtswissenschaftlichen Hochschulstudiums oder eines Hochschulstudiums mit wirtschaftswissenschaftlicher Fachrichtung mit einer Regelstudienzeit von jeweils mindestens 8 Semestern und anschließende zweijährige praktische Tätigkeit.

· Abschluss eines wirtschaftswissenschaftlichen oder rechtswissenschaftlichen Hochschulstudiums oder ein Hochschulstudium mit wirtschaftswissenschaftlicher Fachrichtung mit einer Regelstudienzeit von jeweils weniger als 8 Semestern und anschließender dreijähriger praktischer Tätigkeit.

· Abschlussprüfung in einem kaufmännischen Ausbildungsberuf oder eine andere gleichwertige Vorbildung und anschließende zehnjährige praktische Tätigkeit (geprüfte Bilanzbuchhalter und Steuerfachwirte sieben Jahre).



	Umfang der praktischen Tätigkeit:

Mindestens 16 Wochenstunden auf dem Gebiet der Bundes-/Landessteuern.



	Antrag auf Zulassung:

Gemäß §§ 36 if. StBerG (u. a. Wohnsitz innerhalb des EWR, geordnete wirtschaftliche Verhältnisse, persönliche Eignung).



	Inhalt der Steuerberaterprüfung:

Prüfungsgebiete der Steuerberaterprüfung sind:

· Steuerliches Verfahrensrecht,

· Steuern vom Einkommen und Ertrag,

· Bewertungsrecht, Erbschaftsteuer- und Grundsteuer,

· Verbrauch- und Verkehrsteuern, Grundzüge des Zollrechts,

· Handelsrecht sowie Grundzüge des Bürgerlichen Rechts, des Gesellschaftsrechts, 

   des Insolvenzrechts und des Rechts der Europäischen Gemeinschaft,

· Betriebswirtschaft und Rechnungswesen,

· Volkswirtschaft,

· Berufsrecht.

Nicht erforderlich ist, dass sämtliche Gebiete Gegenstand der Prüfung sind.


3. Vorbereitungslehrgänge

Zur Vorbereitung auf die Prüfung werden u. a. auch von den berufsständischen Institutionen (siehe hierzu Kapitel IX. Anschriften) Vorbereitungslehrgänge angeboten. Sie sind entweder als Kompaktlehrgang mit einer Dauer von drei Monaten oder berufsbegleitend über einen Zeitraum von in der Regel 1 ,/2 Jahren ausgelegt.

4. Die Prüfung

Mit der Prüfung hat der Bewerber darzutun, dass er in der Lage ist, den Beruf eines Steuerberaters ordnungsgemäß auszuüben. Die Prüfung gliedert sich in einen schriftlichen Teil aus drei Aufsichtsarbeiten und eine mündliche Prüfung.

Nicht erforderlich ist, dass sämtliche Gebiete Gegenstand der Prüfung sind. Die Prüfung kann zweimal wiederholt werden. Einzelne Noten aus der nichtbestandenen Prüfung können in der Wiederholungsprüfung nicht berücksichtigt werden.

Die Prüfung ist vor einem Prüfungsausschuss abzulegen, der bei der für die Finanzverwaltung zuständigen obersten Landesbehörde (Landesfinanzministerien) zu bilden ist. Für die Prüfung ist das Finanzministerium zuständig, in deren Bereich der Bewerber im Zeitpunkt der Antragstellung vorwiegend beruflich tätig ist oder, sofern der Bewerber keine Tätigkeit ausübt, er seinen Wohnsitz hat. Bei mehreren Wohnsitzen ist der Wohnsitz maßgebend, an dem sich der Bewerber vorwiegend aufhält.

5. Die Bestellung zum Steuerberater

Nach bestandener Prüfung ist der Bewerber auf Antrag durch die zuständige Steuerberaterkammer als Steuerberater zu bestellen. Die örtliche Zuständigkeit der bestellenden Steuerberaterkammer richtet sich nach der beabsichtigten beruflichen Niederlassung des Bewerbers. Vor der Bestellung hat die Steuerberaterkammer zu prüfen, ob der Bewerber persönlich geeignet ist. Des Weiteren ist für die Bestellung erforderlich, dass man sich gegen die Berufshaftpflichtgefahren versichert hat, mindestens muss die vorläufige Deckungszusage einer Berufshaftpflichtversicherung vorliegen. Mit der Bestellung ist der Steuerberater verpflichtet, innerhalb von sechs Monaten eine berufliche Niederlassung zu begründen. Bei selbständig Tätigen ist dies die Praxis, bei Angestellten die Praxis des Arbeitgebers.

6. Die Überwachung durch die Kammern

Mit Bestellung zum Steuerberater wird die Pflichtmitgliedschaft in der jeweils zuständigen Steuerberaterkammer begründet. Die Steuerberaterkammern sind Selbstverwaltungskörperschaften des öffentlichen Rechts.

Die Steuerberaterkammern haben die Aufgabe, die beruflichen Belange der Gesamtheit der Mitglieder zu wahren und die Erfüllung der beruflichen Pflichten zu überwachen. Verletzt ein Steuerberater seine Berufspflichten, kann die Steuerberaterkammer berufsaufsichtliche Maßnahmen verhängen, wenn das Verschulden gering ist. Als berufsaufsichtliche Maßnahmen kommen die Belehrung und die Rüge in Betracht.

Steuerberater – ein Beruf mit interessantem Umfeld

1. Die Berufsausübungsformen

Nach bestandener Steuerberaterprüfung gibt es drei grundsätzliche Wege, den Beruf auszuüben:

a.) Tätigkeit als Angestellter

Steuerberater dürfen ihren Beruf als Angestellte bei einem Steuerberater, Steuerbevollmächtigten, Rechtsanwalt, niedergelassenen europäischen Rechtsanwalt, Wirtschaftsprüfer, vereidigten Buchprüfer sowie bei Partnerschaftsgesellschaften und anderen Berufsgesellschaften ausüben. Steuerberater dürfen auch als Angestellte von ausländischen Berufsangehörigen, die ihre berufliche Niederlassung im Ausland haben, tätig werden, wenn diese den in § 56 Abs. 4 StBerG genannten vergleichbar sind und die Voraussetzungen für die Berufsausübung den Anforderungen dieses Gesetzes im Wesentlichen entsprechen. Der Kreis der in Frage kommenden Arbeitgeber ist gesetzlich abschließend in § 58 StBerG geregelt. Eine Tätigkeit auf eigene Rechnung ist grundsätzlich untersagt, es sei denn, sie wurde vertraglich ausdrücklich vereinbart.

Die Anfangsgehälter schwanken je nach Region oder Größe der Praxis des Arbeitgebers zwischen 60.000 DM und 90.000 DM jährlich. Im Jahre 2000 beläuft sich die Zahl der im Angestelltenverhältnis Tätigen auf ca. 24%.

Das Anstellungsverhältnis bei einem anderen Steuerberater ist oft die Vorstufe für eine selbständige Tätigkeit, entweder in Form einer Praxisübernahme, einer Sozietät oder Gründung einer eigenen Praxis.

Natürlich ist auch eine Tätigkeit in der gewerblichen Wirtschaft möglich. Banken, Versicherungen oder Fachabteilungen für Rechnungs- oder Finanzwesen von Industriebetrieben, aber auch Fachbuchverlage, kommen als potentielle Arbeitgeber in Frage. Die Bestellung ais Steuerberater ist dann aber nicht möglich.

Ein Syndikus — Steuerberater, der nach dem Vorbild eines Syndikus — Anwalts freiberufliche Tätigkeit und Angestellten-Tätigkeit in einer Person verbinden könnte, gibt es nach geltendem Steuerberaterrecht nicht.

b.) Freier Mitarbeiter

Der freie Mitarbeiter unterscheidet sich vom Angestellten vor allem dadurch, dass er seine Arbeitszeit frei bestimmen kann. Als Vergütung sind üblich Stundensätze, Monatspauschalen oder prozentuale Anteile vom abgerechneten Honorar (derzeit ca. 30% bis 50%, je nach Dringlichkeits- und Schwierigkeitsgrad).

c.) Die Selbständigkeit

Die Selbständigkeit wird von rund 76% aller Steuerberater gewählt. Dabei ist festzustellen, dass die Selbständigkeit in der Form der Einzelpraxis derzeit vorherrscht. Die Selbständigkeit wird erfahrungsgemäß nach einem Zeitraum von zwei bis drei Jahren nach der Prüfung angestrebt. Zur Begründung der Selbständigkeit gibt es im Wesentlichen drei Wege:

· Betreuung eines eigenen Mandantenstamms während der Anstellungstätigkeit,

· Kauf einer Praxis oder eines Praxisanteils; ein anderer Weg zur Selbständigkeit ist der Kauf einer Steuerberater-Praxis von einem älteren Berufsangehörigen, der sich zur Ruhe setzen will,

· Neugründung einer Praxis.

Die Neugründung einer Praxis auf der ,,grünen Wiese“ ist der dritte und sicher mühevollste Weg. Einer derartigen Gründung sollte eine regionale Marktbeobachtung vorausgegangen sein, z. B. Gründung in einem neu gegründeten Gewerbepark oder —gebiet.

Eine Entwicklung der Zahl der Berufsangehörigen und Steuerberatungsgesellschaften seit 1992 ergibt sich aus nachfolgender Übersicht:

Entwicklung der Zahl der Berufsangehörigen und Steuerberatungsgesellschaften seit 1992*)

	Jahr
	StBGes.
	StBv
	StB
	StB+StBv

	1992
	4.277
	4.409
	41.937
	46.346

	1993
	4.539
	6012
	43.939
	49.951

	1994
	4.680
	5813
	45.644
	51.457

	1995
	4.877
	5440
	47.067
	52.507

	1996
	5.015
	5093
	49.525
	54.618

	1997
	5.206
	4677
	51.217
	55.894

	1998
	5.413
	4000
	53.193
	57.193

	1999
	5.748
	3833
	55.702
	59.535

	2000
	6.056
	3626
	57.806
	61.432


*) 1992 incl. Ostteil von Berlin, ohne neue Bundesländer; ab 1993 mit neuen Bundesländern.

Nach den Strukturdaten des Berufsstandes im Jahre 2000 liegt der Frauenanteil bei den Steuerberatern bei 26,32%. Die Selbständigenquote bei den weiblichen Berufsangehörigen liegt unter der ihrer männlichen Kollegen (71,2% Frauen, 77,3% Männer).

	Altersstufen
	Anteil an der Gesamtzahl der Berufsangehörigen 1999

	< 30 Jahre
	1%

	30 bis 40 Jahre
	28 %

	41 bis 50 Jahre
	31 %

	51 bis 60 Jahre
	23 %

	61 bis 70 Jahre
	11 %

	> 70 Jahre
	6 %

	Durchschnittsalter
	48,9 Jahre


2. Die Anbindung an einen Verband
Erfolgreiches Wirken als Steuerberater setzt ständiges ,,Orientiert-Sein“ über die berufsausübungsrelevanten Themen voraus. Sichere Beratung erfordert verlässliche, rechtssichere Informationen. Planung und Gestaltung sind nur möglich, wenn Zukünftiges absehbar gemacht wird. Hier spielen der Deutsche Steuerberaterverband e. V. (DStV), sein Fachinstitut— das Deutsche Steuerberaterinstitut e. V. (DStI) — und seine Regionalverbände eine für die Berufsangehörigen wesentliche Rolle. Ihren Mitgliedern bieten sie ständige Unterrichtung über steuerliche und sonstige Themen, kontinuierliche Fortbildung zu deutlich verminderten Preisen, Beratung bei der Existenzgründung und in Fragen der Praxisführung sowie Arbeitshilfen, die den Beratern größtmögliche Sicherheit verschaffen.

Die für die freiwillige Mitgliedschaft aufzuwendenden Kosten werden vielfach bereits durch die wirtschaftlichen Vorteile ausgeglichen, die den Mitgliedern durch für sie von den Verbänden geschlossene Gruppenversicherungsverträge entstehen. Hinzu kommt, dass man über den Verband Kontakt zu den Kolleginnen und Kollegen bekommt und zur berufspolitischen Interessenvertretung beitragen kann. Junge Steuerberater/innen gehören deshalb in den DStV!

Steuerberater – ein Beruf mit Perspektiven

Wer sich für den Beruf Steuerberater entscheidet, hat mich Sicherheit eine gute Wahl getroffen. Der Beruf ist ,,krisensicher, denn Steuern und damit einhergehend einen Steuerberatungsbedarf wird es immer geben.

Das vielfach bemühte ,,Gespenst von der Akademikerschwemme“ und die daraus abgeleitete Prognose einer sich abzeichnenden Arbeitslosigkeit trifft auf den Steuerberaterberuf nicht zu.

Außerdem ist zu erwarten, dass der Beratungsbedarf aufgrund der Globalisierung der Märkte zunehmen wird.

Bei dem Vergleich der Entwicklung im Anwaltsberuf mit der im steuerberatenden Beruf aufgrund der von Bundessteuerberaterkammer und Bundesrechtsanwaltskammer veröffentlichten Zahlen ist festzustellen, dass die Zahl der Anwälte wesentlich stärker gestiegen ist als die der Steuerberater. Wurden bei den Steuerberaterkammern mit Stichtag vom 01. Januar 2000 61.432 Steuerberater und Steuerbevollmächtigte verzeichnet, so zählten die Rechtsanwaltskammern am 01. Januar2000 insgesamt 104.059 Rechtsanwälte.

Die hohe Zuwachsrate zeigt, dass die Anwaltschaft auch die wirtschaftlichen Probleme Deutschlands zu tragen hat. Während Wirtschaft und öffentliche Hand immer weniger Juristen einstellen, gibt die Anwaltschaft jungen, gut ausgebildeten Juristen die Möglichkeit, den Beruf des Rechtsanwalt zu erlernen und einer Erwerbstätigkeit nachzugehen. Die Spezialisierung der Anwaltschaft schreitet aber auch in anderer Richtung fort. Viele Anwälte sind gleichzeitig Wirtschaftsprüfer und/oder Steuerberater. Allein 302 Rechtsanwälte üben neben dem Beruf des Rechtsanwalts auch den des Wirtschaftsprüfers, 894 den des Steuerberaters und 376 den des vereidigten Buchprüfers aus.

Steuerberater – ein Beruf mit großen Herausforderungen

Voraussetzung für eine günstige Prognose der Berufsentwicklung ist allerdings, dass der Steuerberater in der Lage ist, sich den künftigen Herausforderungen erfolgreich zu stellen:

1. Steigende qualitative Anforderungen an den Steuerberater

Angesichts der komplizierter werdenden nationalen Gesetzgebung und des zunehmenden internationalen Beratungsbedarfs sowie des damit einhergehenden Bedarfs an gehobener Steuerplanungsberatung wird das qualitative Anforderungsprofil an den Steuerberater verändert. Jedes Unternehmen, ob klein, mittelständisch oder groß, sieht sich permanent mit Steuerfragen konfrontiert, genauso wie der einzelne Steuerbürger. Nicht nur die Gründung eines Unternehmens, sondern auch die Existenzfestigung sowie die Existenzsicherung und viele weitere Entscheidungen des täglichen Lebens sind mit steuerlichen Auswirkungen verbunden. Die Ausbildung wird mehr Wissenschaftlichkeit und Kommunikationsfähigkeit— auch Sprachkenntnisse -, einen größeren betriebswirtschaftlichen Hintergrund und einen größeren Erfahrungsschatz erfordern.

2. Notwendige Erweiterung des Dienstleistungsangebots

Die Aufgaben der Steuerberater werden sich im Wesentlichen nach der Tätigkeit der Unternehmen ausrichten. Aber auch das europaweite Agieren wird zu einer zunehmenden grenzüberschreitenden Beratung führen, beispielsweise bei der Auswahl von Unternehmensstandorten. Weiter kommt die Übernahme von Aufgaben im Bereich des lnsolvenzwesens in Betracht.

3. Ständige Fortbildungsverpflichtung

Steuerberaterinnen und Steuerberater wollen und müssen in allen Arbeitsgebieten kompetent und aktuell informiert sein. Fortbildung ist für sie unverzichtbar. Eigenstudium und der Besuch von Fortbildungsseminaren, die insbesondere von den Verbänden bzw. deren Fortbildungseinrichtung im großen Umfang angeboten werden, ermöglichen ihnen, dass im Studium und in der Praxis erworbene Wissen zu aktualisieren und zu erweitern. Der Fortbildung kommt im Hinblick auf die an den steuerberatenden Beruf gestellten Anforderungen eine zentrale und überlebenswichtige Stellung zu. Wer sich nicht fortbildet, verliert die Legitimation, verantwortlich zu beraten und setzt sich existenzbedrohenden Haftungsrisiken aus, z. B. Schadensersatzansprüchen und Mandatsverlusten.

4. Spezialisierungs- und Kooperationszweck

Die Globalisierung der Märkte, steigende wirtschaftliche Beziehungen zu den Ländern Osteuropas sowie die fortschreitende technische Entwicklung führen dazu, dass die zu verarbeitenden Informationen einen Umfang annehmen, der von einem Berufsangehörigen allein im Rahmen einer verantwortlichen Beratung nicht mehr abgedeckt werden kann. Deshalb werden zunehmend Kooperationen notwendig. Je nach Intensität der praktizierten Kooperation ergibt sich ein Bedarf an formeller Gestaltung der Beziehungen durch Verträge, welche die Aufgabenbeschreibung sowie Abrechnungsmodalitäten enthalten.

5. Kooperationen

Der Steuerberater kann seinen Beruf in verschiedenster Weise ausüben. Der Beruf des Steuerberaters ist ein sog. freier Beruf, daher ist die selbständige Berufsausübung der Regelfall. Die selbständige Berufsausübung kann in verschiedenen Formen erfolgen. Der Steuerberater kann eine Einzelpraxis betreiben. Er hat dann je nach Größe der Praxis mehrere Steuerfachangestellte, die ihn bei der Berufsarbeit unterstützen. Es besteht jedoch auch die Möglichkeit, sich mit anderen Berufsangehörigen zusammenzutun, ohne deshalb den erwirtschafteten Gewinn zu teilen. Dann bietet sich die sog. Praxisgemeinschaft an. Bei der Praxisgemeinschaft schließen sich zwei oder mehrere Steuerberater zusammen und teilen sich insgesamt anfallende Personal- und Sachkosten. Die Praxisgemeinschaft ist keine Gesellschaft bürgerlichen Rechts, sondern wie der Name sagt, eine Gemeinschaft und keine Gesellschaft im Sinne des Gesellschaftsrechts. Von dem mehr losen Zusammenschluss der Praxisgemeinschaft unterscheidet sich die Sozietät oder Gemeinschaftspraxis. Sie ist eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR). Die Steuerberater als Gesellschafter der GbR teilen sich nicht nur die Kosten, sondern auch ihren Gewinn gemäß dem zugrundeliegenden Gesellschaftsvertrag. Steuerberater können auch die Rechtsform der offenen Handelsgesellschaft für ihre Tätigkeit wählen. Zulässig ist auch die Partnerschaftsgesellschaft, die im Partnerschaftsgesellschaftsgesetz geregelt ist, und die man schlagwortartig als „OHG für Freiberufler“ bezeichnen kann. Steuerberatung kann auch in der Rechtsform der GmbH oder Aktiengesellschaft ausgeübt werden.

Kooperationen werden heute in erster Linie über Sozietäten, Bürogemeinschaften oder von Fall zu Fall gegründet. Besondere Bedeutung gewinnt die Kooperation ,von Fall zu Fall“ in den Bereichen, in denen spezifische steuerrechtliche Problemsituationen auftreten und insoweit eine Kooperation mit einem in diesem Bereich erfahrenen Berufsangehörigen zweckmäßig ist. Bei der Kontaktvermittlung sind die Berufsangehörigen behilflich. Darüber hinaus kann auf den Steuerberater-Suchservice, der kostenlosen Dienstleistung des DStV zurückgegriffen werden. Daneben wird auch eine Kooperation mit anderen Freiberuflern immer notwendiger sein. Eine Zusammenarbeit mit anderen Freiberuflern, wie z. B. Rechtsanwälten, Wirtschaftsprüfern, erfasst neben dem Steuerrecht noch andere Fachrichtungen und ermöglicht damit eine ,,Komplettberatung aus einer Hand“. Dieser Form der Kooperation wird wegen der ständig zunehmenden gegenseitigen Durchdringung der Rechtsgebiete die Zukunft gehören.

Eine zunehmende Bedeutung werden auch Beratungsnetze auf europäischer Ebene und internationaler Ebene erlangen (z. B. die Europäische Wirtschaftliche Interessenvereinigung, - EWIV).

6. Umsetzung des technologischen Fortschritts

Die anforderungsgerechte Ausrüstung mit EDV ist unverzichtbarer Bestandteil einer zeitgemäßen Steuerberaterpraxis. Ohne EDV-Ausstattung ist eine den Berufsgrundsätzen entsprechend geführte Praxis nicht mehr möglich. Das hat der Berufsstand schon sehr frühzeitig erkannt und z. B. im Jahre 1966 die DATEV gegründet, ein als Genossenschaft organisiertes Datenverarbeitungsunternehmen des steuerberatenden Berufs. Deshalb gilt: Innovative Technik beratungsinformierend einsetzen.

Umfang und Ausmaß der Inanspruchnahme EDV-mäßiger Einrichtungen richten sich grundsätzlich nach der Struktur der Praxis. Investitionen in diesem Bereich erfordern eine vorherige, umfassende Information über die Gegebenheiten des Ausrüstungsmarktes. Dabei sollte nicht nur der Rat von EDV-Anbietern eingeholt werden, sondern auch der von Berufsangehörigen mit Erfahrungen in diesem Bereich.

7. Ausbildungsbereitschaft

Zur Bewältigung der vielfältigen und anspruchsvollen Aufgaben benötigt der Steuerberater qualifizierte Mitarbeiter. Dabei handelt es sich in der Regel um Fachangestellte in steuer- und wirtschaftsberatenden Berufen, die .ganz überwiegend von Steuerberatern ausgebildet werden. Zur Sicherung einer ausreichenden Anzahl qualifizierter Mitarbeiter ist deshalb die Ausbildungsbereitschaft von besonderer Bedeutung für eine anforderungsgerechte Beratung der Mandanten.

8. Marketing

Im Gegensatz zu Produkten der gewerblichen Wirtschaft ist die Dienstleistung des Steuerberaters nicht ,greifbar“ und nicht ,sichtbar“. Es bedarf deshalb eines besonderen Marketings, um sein ,,Produkt“ dem Markt näher zu bringen. Dies kann u. a. durch Praxisschild, Anzeigen, Praxisbroschüren und sonstige berufsrechtlich zulässige Informationsträger erfolgen.

a.) Ausgestaltung der Geschäftspapiere, Praxisschilder

Bei der Gestaltung von Geschäftspapieren und Praxisschild ist der Steuerberater berufsrechtlich nicht völlig frei. So dürfen Geschäftspapiere nicht reklamehaft oder irreführend gestaltet sein. Praxisschilder sollen zur Kenntlichmachung der Praxisräume des Steuerberaters angebracht werden. Sozietäten dürfen eine Kurzbezeichnung verwenden. Auch das Praxisschild darf nicht reklamehaft oder irreführend gestaltet sein. Es ist zulässig und empfiehlt sich auch, eine Corporate ldentity einzuführen, eine Art ,Markenzeichen“ (z. B. durch einheitliche Gestaltung der das Haus verlassenden Dokumente).

b.) Darstellung des Leistungskataloges

Steuerberater dürfen über ihre berufliche Tätigkeit in Praxisbroschüren, Faltblättern oder vergleichbaren Informationsmitteln in Wort und Bild sachlich, nicht reklamehaft unterrichten. Insbesondere sind Hinweise zulässig auf Person, Lebenslauf, beruflichen Werdegang und Erfahrungen des Berufsangehörigen, soweit sie berufsbezogen sind. Zulässig ist auch die Darstellung der Art und Umfang der beruflichen Tätigkeit einschließlich der Tätigkeiten, die mit dem Beruf des Steuerberaters vereinbar sind. Genannt werden können auch Größe und Organisation der Praxis, Mitarbeiterstab sowie nationale und internationale Kooperationen. Weiter erlaubt sind Hinweise auf Mitgliedschaften in Berufs- oder dem Beruf nahe stehende Organisationen. Des Weiteren dürfen Steuerberater Teilgebiete ihrer beruflichen Tätigkeit als Tätigkeitsschwerpunkte bekannt geben.

c) Werbung

Im Hinblick auf die beschränkten Möglichkeiten des Berufsangehörigen hinsichtlich der Werbung ist es wichtig, dass die Berufsorganisationen Informationsmaterial über den Beruf des Steuerberaters allgemein zur Verfügung stellen, das vom Steuerberater— u. U. mit seinem Stempel versehen — an die Mandanten bzw. Interessenten weitergegeben werden kann (Stichwort: Gemeinschaftswerbung).

Grundsätzlich haben Steuerberater ihren Beruf unter Verzicht auf berufswidrige Werbung auszuüben. Auf eigene Dienste oder Dienste Dritter zur geschäftsmäßigen Hilfeleistung in Steuersachen darf in Form und Inhalt sachlich unterrichtet werden.

9. Leistungserfassung

Die Gebühren sind im Prinzip die Haupteinnahmequelle der Steuerberater. Hiervon müssen sie die Kosten der Praxis und die der privaten Lebensführung bestreiten. Ein wesentlicher Teil der Praxiskosten sind die Lohnkosten. Davon werden die Mitarbeiter bezahlt, in der Hauptsache Steuerfachangestellte. Diese sind aufgrund ihrer hohen Qualifikation insbesondere von der gewerblichen Wirtschaft, Banken und Versicherungen stark umworben. Um mit den Gehältern konkurrenzfähig zu bleiben, kommt es entscheidend darauf an, die erbrachten Leistungen über die Gebühren vollständig und konsequent zu erheben. Dazu ist eine Leistungserfassung unbedingt erforderlich. Untersuchungen haben ergeben, dass eine Leistungserfassung zu deutlich höheren Einnahmen führt.

10. Überdurchschnittliche Wochenarbeitszeit

Die Ausübung der Tätigkeit als Steuerberater ist ein Beruf mit Tradition und Zukunft; er ist vielseitig und kreativ. Als Steuerberater übt man einen Beruf aus, in dem sich Leistung lohnt. Die hohen Anforderungen, die an den Beruf gestellt werden, sind nicht innerhalb der üblichen Arbeitszeit zu realisieren. Eine 35-Stunden-Woche ist in diesem Beruf unrealistisch. Arbeitseinsatz, der in vielen Fällen auch am Wochenende oder in den Abendstunden gefordert wird, sowie der Mandantenkreis und die Mandantenstruktur bestimmen die Höhe des Einkommens. Nach einer Erhebung aus dem Jahre 1990 betrug die durchschnittliche Wochenarbeitszeit männlicher Selbständiger in Deutschland 51,8 Std.

Steuerberater – ein Beruf mit hohen persönlichen Voraussetzungen

Aus dem vorstehend beschriebenen Berufsbild ergibt sich für einen erfolgreichen Steuerberater nachfolgendes Persönlichkeitsprofil:

· Kreativität

· Durchsetzungswille

· Loyalität gegenüber Mandanten und Mitarbeitern

· Vorzügliches Zahlenverständnis

· Psychologische Fähigkeiten

· Einsatzfreude/ und - bereitschaft

· Kaufmännisches Denken

· Sicheres Auftreten

· Gute praktische und fachliche Kenntnisse

· Kommunikationsfähigkeit in Wort und Schrift

· Gründliche und jeweils aktuelle Kenntnisse des gesamten Steuerrechts

· Gute Kenntnisse der wirtschaftlich wesentlichen Teile des BGB, des Handels- und Gesellschaftsrechts sowie des Konkurs- und Vergleichsrechts

· Gute Kenntnisse in den Aufgabengebieten der Betriebswirtschaftlichen Steuerlehre

· Fähigkeit und Bereitschaft zum Umgang mit modernen EDV-Einrichtungen

· Bei entsprechenden Aufgaben Fremdsprachenkenntnisse.

Diese Fähigkeiten sind als selbstverständlich vorauszusetzen. Für eine Karriere als Steuerberater muss man außerdem bereit und in der Lage sein,

· das volle Berufsrisiko zu tragen,

· den erforderlichen Wissensstand immer auf aktuellem Stand zu halten,

· angesichts der lnformationsflut kooperationsbereit zu sein,

· innovative Technik beratungsoptimierend einzusetzen,

· die Praxis anforderungsgerecht zu organisieren,

· Mitarbeiter motivierend zu führen,

· Routineaufgaben soweit wie möglich zu delegieren, um für anspruchsvolle Beratungstätigkeit genügend Zeit zu haben,

· Leistungserfassungssysteme einzusetzen und entsprechend der Leistung zu liquidieren,

· eine überdurchschnittliche Wochenarbeitszeit auf sich zu nehmen.
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